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Sitzungsprotokoll    Gemeinde Wolfpassing        
       Schlossstraße 9, 3261 Wolfpassing 

Gemeinderat     Tel.: 07488/71200, Fax: DW 4 

15.12.2022         e-mail: gemeinde@wolfpassing.gv.at 

       Web:   www.wolfpassing.gv.at 

lfd. Nr. 21 
 
 
 

Uhrzeit:  19:00 Uhr –  20:55 Uhr 

Ort:   Schlossstadel Wolfpassing (Mehrzweckraum) 

Beschlussfähig: Ja 
 
 
 

Name Funktion Status anwesend 
Bgm. Mag. Friedrich Salzer Vorsitzender anwesend 

Vzbgm. Karl G. Becker  anwesend 

GGR Eva Wallner  anwesend 

GGR Karl Krondorfer  anwesend 

GGR Friedrich Schaller  anwesend 

GGR Ing. Bernhard  
Auer-Dorninger 

 anwesend 

GR Herbert Glösmann  anwesend 

GR David Zulehner  anwesend 

GR Helfried Halmschlager  anwesend  

GR Christa Bayerl  entschuldigt 

GR Hubert Winterer  anwesend 

GR Mario Hinterdorfer  entschuldigt 

GR Matthias Grabner  anwesend 

GR Ing. Rudolf Zeller  anwesend 

GR Josef Mairhofer  anwesend 

GR Hubert Zusser  entschuldigt 

GR Hermine A. Schachinger  anwesend 

GR Walter Eigner  anwesend 

GR Herbert Resch   anwesend 

 
 
Zuhörer: 
- 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftführer: Hermann Hinterberger  

 

http://www.wolfpassing.gv.at/
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Tagesordnung 
 

1. Eröffnung u. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Genehmigung   
des letzten Protokolls 

2. Bericht Gebarungsprüfung 
3. Voranschlag 2023 
4. Vereinbarung Schmutzwasserentsorgung Marktgemeinde Steinakirchen 
5. Änderung Wertgrenze für Beschlüsse 
6. Grundsatzbeschluss 23. Änderung Örtliches Raumordnungsprogramm 
7. Betriebskostenzuschuss FF Zarnsdorf 
8. Subventionsansuchen Sportunion Raiba Steinakirchen 
9. Subventionsansuchen Union Wolfpassing, Sektion Eisschützen 
10. Subventionsansuchen Union Wolfpassing, Sektion Tischtennis 
11. Ankauf eines Schnuppertickets (VOR KlimaTicket – MetropolRegion) 
12. Verordnung Zuordnung von Funktionsdienstposten 
13. Theatersommer 2023 
13a.  Annahmeerklärung Zusicherung Bundesförderung WVA BA 10 -  Dringl.Antrag 
13b.  Annahmeerklärung Zusicherung Bundesförderung ABA BA 15  -  Dringl.Antrag 
14. Anstellung Ersatzbetreuerin Kindergarten u.a.   -   nicht öffentlich   
15. Gewährung Kinderweihnachtsgeld   -   nicht öffentlich 
16. Dienstauftrag Martina Riegler (Funktionsdienstposten)   -   nicht öffentlich 
17. Ehrungen   -   nicht öffentlich 

 
 
 

P r o t o k o l l 
 

1. Eröffnung u. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, 

Genehmigung des letzten Protokolls   
  

 Bgm. Mag. Friedrich Salzer begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinderates, 
die Beschlussfähigkeit ist gegeben. 
Es wurden keine schriftlichen Einwände eingebracht. Das Sitzungsprotokoll vom 
19.10.2022 gilt daher gemäß § 53 Abs. 5 NÖ GO als genehmigt. 
Der Vorsitzende bringt zwei Dringlichkeitsanträge ein. Die Förderungsverträge von 
den Baulosen WVA BA 10 (Antrag Beilage A) und ABA BA 15 (Antrag Beilage B) 
wurden uns übermittelt und sollen bis Ende Februar 2023 angenommen werden. Die 
Dringlichkeitsanträge werden verlesen. 
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge beschließen, die Dringlichkeits-
anträge unter Punkt 13a (WVA) und 13b (ABA) der Tagesordnung zu behandeln. 

Beschluss: einstimmig 
 
 

2. Bericht Gebarungsprüfung 
 

 Prüfungsausschussobmann Halmschlager berichtet von der am 24.11.2022 
durchgeführten angesagten Gebarungsprüfung. Die Übereinstimmung von Soll- und 
Istbestand war gegeben. Neben den Belegen wurde der Voranschlag 2023 
begutachtet. Empfohlen wurde, dass beim Theatersommer das mögliche 
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Einsparungspotential aufgelistet und auch umgesetzt werden soll. Bei einer der 
nächsten Gemeinderatssitzungen sollen die Schlossbesitzer geladen werden um ihre 
Zukunftspläne bekanntzugeben.  
 
 

3. Voranschlag 2023 

 
Finanzreferent Vzbgm. Becker berichtet vom Voranschlag 2023. Der Finanzierungs-
haushalt schließt mit Einzahlungen von € 3.447.800,00. Dem gegenüber stehen 
Ausgaben von € 3.662.300,00. Der Fehlbetrag von € 214.500,00 ist durch eine 
Rücklagenentnahme von € 50.000,00 für den Kindergartenzubau sowie durch den 
Cash-Überschuss aus den Vorjahren gedeckt.  
Folgende Projekte sind für nächstes Jahr geplant: Erweiterung Kindergarten, 
Straßen- und Güterwegebau, Diverse Hochwasserschutzbauten, Errichtung 
Buswartehaus sowie Errichtung WVA und ABA. 
Das Nettoergebnis des Ergebnishaushaltes beläuft sich bei Erträgen von  
€ 3.617.800,00 und Aufwendungen von € 3.845.900,00 auf minus € 228.100,00. 
Das Haushaltspotential schließt mit einem knappen Plus von € 2.300,00.  
Der Schuldenstand verringert sich bei den Darlehen für Investitionszwecke  
(Klasse 1) von € 1.176.200,00 auf € 1.096.000,00. Das ergibt eine Kopfquote von  
€ 637,00. Bei den Finanzschulden für den laufenden Aufwand (Klasse 2) sind wir 
schuldenfrei. 
Im Mittelfristigen Voranschlag sind wir im Finanzierungshaushalt aus heutiger Sicht 
ab 2025 wieder positiv. Im Jahre 2024 muss noch der Kindergartenzubau 
ausfinanziert werden. Im Ergebnishaushalt können wir aufgrund der Abschreibungen 
derzeit nicht ausgleichen. 
Der Dienstpostenplan wird zur Kenntnis gebracht. 
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge den Voranschlag 2023 
beschließen. 

Beschluss: einstimmig 

 

 

4. Vereinbarung Schmutzwasserentsorgung Marktgemeinde Steinakirchen 
 
Die Marktgemeinde Steinakirchen hat im Jahre 2013 den Bauabschnitt 12 – 
Erweiterung der ABA Knolling – errichtet. Etwas später wurde das Pumpwerk in 
Knolling aufgelassen. Mittlerweile sind die Ortsnetze Knolling und Zehethof über eine 
DN 150 Leitung in Fünfhaus an den Schmutzwasserkanal der Gemeinde 
Wolfpassing angeschlossen. 
Der Bürgermeister bringt die vorbereitete Vereinbarung mit der Marktgemeinde 
Steinakirchen zur Kenntnis (Beilage A). 
Ab 2023 erhält die Gemeinde Wolfpassing 10 % der vorgeschriebenen SW-
Kanalbenützungsgebühren für die Ortschaften Knolling und Zehethof. 
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge der ggst. Vereinbarung mit der 
Marktgemeinde Steinakirchen zustimmen. 

Beschluss: einstimmig 
 

  

5. Änderung Wertgrenze für Beschlüsse 

 
Der Gemeinderat hat am 17.02.2021 beschlossen, dass für Anschaffungen bis zu 
einem Wert von € 800,00 kein Beschluss des Gemeindevorstandes notwendig ist. 
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Da laut VRV die Wertgrenze für die geringwertigen Wirtschaftsgüter (kein 
Anlagevermögen) ab 01.01.2023 von € 800,00 auf € 1.000,00 erhöht wird, sollte 
dieser Betrag auch für die notwendige Beschlussfassung herangezogen werden.  
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge beschließen, dass für 
Anschaffungen bis zu einer Summe von € 1.000,00 kein Beschluss des 
Gemeindevorstandes notwendig ist. 

Beschluss:  einstimmig 

 

 

6. Grundsatzbeschluss 23. Änderung Örtliches Raumordnungsprogramm 

 
Es liegen zwei Ansuchen um eine Widmungsänderung vor. In Dörfl soll Bauland-
Agrarbebiet der Familie Ramsauer getauscht werden. Gewünscht wird eine 
Widmung im Bereich der Parzelle 804, KG Buch, im Ausmaß von rund 1.300 m². Im 
Gegenzug soll der Baulandbereich (rund 2.250 m²) der Parzelle 841, KG Buch, als 
Grünland rückgewidmet werden. 
Um eine weitere Bebauung beim Anwesen Gutleder, Loising 11, zu ermöglichen, soll 
anstatt der Bezeichnung als „Geb 18“ ein Bereich von rund 2.300,00 m² der Parzelle 
1781, KG Etzerstetten zum Bauland-Agrargebiet umgewidmet werden. Im diesem 
Zuge soll auch die Parzelle 1011, KG Etzerstetten, miteingebunden werden. 
Mit der Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes soll auch das Örtliche 
Entwicklungskonzept angepasst werden. Hier soll auch eine Erweiterung des 
Betriebsgebietes in Thorwarting geprüft werden. 
Ein Angebot für die 23. Änderung des Flächenwidmungsplanes samt Änderung des 
Örtlichen Entwicklungskonzeptes liegt vom Büro Dr. Paula in der Höhe von  
€ 7.926,19 vor. 
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge die 23. Änderung des Flächen-
widmungsplanes samt Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes beschließen. 

Beschluss:  Einstimmig 

 

 

7. Betriebskostenzuschuss FF Zarnsdorf 

 
Die FF Zarnsdorf hat wieder um den alljährlichen Betriebskostenzuschuss ersucht. 
Im Budget sind € 7.300,00 vorgesehen. 
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge den Betriebskostenzuschuss in 
der Höhe von € 7.300,00 beschließen.  

Beschluss:  einstimmig 

 

 

8. Subventionsansuchen Sportunion Raiba Steinakirchen 

 
Der Obmann der Sportunion Franz Lechner-Kronsteiner hat schriftlich um die 
jährliche Gemeindesubvention ersucht. Durch den Entfall des Oktoberfestes sind der 
Union die Haupteinnahmen weggebrochen. Die laufenden Ausgaben müssen aber 
getilgt werden. Von der Subvention erhält der TTSV Steinakirchen auch 30 Prozent. 
Vorschlag Finanzausschuss € 6.000,00. 
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge die Subvention in der Höhe von 
€ 6.000,00 beschließen. 

Beschluss: einstimmig 
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9. Subventionsansuchen Union Wolfpassing, Sektion Eisschützen 

 
Die Sektion Eisschützen hat um die jährliche Subvention ersucht. Vorschlag 
Finanzausschuss € 1.000,00. 
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge die Subvention für die Sektion 
Eisschützen mit € 1.000,00 beschließen. 

Beschluss:  einstimmig 

 

 

10. Subventionsansuchen Union Wolfpassing, Sektion Tischtennis 

 
Die Sektion Eisschützen hat um die jährliche Subvention ersucht. Vorschlag 
Finanzausschuss € 600,00. 
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge die Subvention für die Sektion 
Tischtennis mit € 600,00 beschließen. 

Beschluss:  einstimmig 

 

 

11.  Ankauf eines Schnuppertickets (VOR KlimaTicket – MetropolRegion)  

 
Es ist beabsichtigt ein Schnupperticket anzukaufen, um die „Öffis“ auch für unsere 
Gemeindebürger interessanter zu machen. Beim Schnupperticket handelt es sich um 
das VOR KlimaTicket – MetropolRegion, eine Verkehrsverbund Ost-Region 
Jahresnetzkarte. Ein Ticket kostet derzeit € 860,00. Die Reservierung erfolgt über ein 
Onlinesystem bzw. persönlich, schriftlich oder telefonisch. 
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge den Ankauf des Schnupper-
tickets beschließen. Der Beschluss gilt auch für die Folgejahre bis auf Widerruf. 

Beschluss:  einstimmig 
 

 

12.  Verordnung Zuordnung von Funktionsdienstposten  

 
Die NÖ Landesregierung hat uns mitgeteilt, dass die derzeitige Verordnung 
„Zuordnung von Funktionsdienstposten“ mangelhaft ist. Eine Neufassung liegt vor 
(Beilage C). Diese wird zur Kenntnis gebracht. Es sollen zwei Funktionsdienstposten 
verordnet werden (Dienstposten des leitenden Gemeindebediensteten und  
1 Dienstposten mit hervorgehobener Verwendung im gehobenen Verwaltungs-
dienst). 
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge die Neufassung der Verordnung 
„Zuordnung von Funktionsdienstposten“ beschließen. 

Beschluss:  einstimmig 

 

 

13.  Theatersommer 2023  

 
Der Theatersommer 2022 ist Geschichte. Wir haben noch eine Rechnung für die 
Schlossbenützung in der Höhe von € 5.000,00 erhalten. Die Landesförderung betrug 
nur € 17.000,00 anstatt der veranschlagten € 20.000,00.  
Der Kulturausschuss hat sich für eine Weiterführung auch im Jahre 2023 
ausgesprochen. Allerdings sind Einsparungen notwendig (Quartier, Rechte, Anzahl 
Schauspieler etc). 
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Für nächstes Jahr wäre das Stück „Volpone“ von Stefan Zweig geplant. Ausgaben 
für die Rechte würden bei diesem Stück nicht anfallen.  
Herr Sedlinger hat uns eine Kostenschätzung in der Höhe von € 92.200 vorgelegt 
(Ausgaben, incl. Eigenleistungen). Die Einnahmen wurden mit € 85.300,00 
geschätzt. Ein Beschluss über die Weiterführung soll in der nächsten Sitzung 
erfolgen. 
Bis dahin soll abgeklärt werden, ob die € 20.000,00 Landesförderung und die  
€ 25.000,00 Sponsorgelder gesichert sind. Der Bürgermeister kann sich ein max. 
minus von € 2.000,00 vorstellen (ohne Eigenleistungen), ansonsten wird die 
Veranstaltung eingestellt. Mit den Schlossbesitzern soll über eine Reduktion der 
Miete verhandelt werden. 
 
 

13a. Annahmeerklärung Zusicherung Bundesförderung WVA BA 10   - 

Dringlichkeitsantrag 

 
Mit Schreiben vom 29.11.2022 hat uns Bundesminister Totschnig mitgeteilt, dass 
das beantragte Projekt WVA BA 10 (Schlosspark, Kasernenweg) positiv beurteilt 
wurde. Uns wurde eine Bundesförderung von € 8.800,00 in Aussicht gestellt. Der 
Förderungsvertrag wird in den wesentlichen Punkten zur Kenntnis gebracht. Eine 
Annahmeerklärung ist an die KPC als Abwicklungsstelle zu senden. 
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge die Annahmeerklärung der 
Bundesmittel für die WVA BA 10 beschließen. 

Beschluss:  einstimmig 

 
 

13b. Annahmeerklärung Zusicherung Bundesförderung ABA BA 15   -   

Dringlichkeitsantrag  

 
Mit Schreiben vom 29.11.2022 hat uns Bundesminister Totschnig mitgeteilt, dass 
das beantragte Projekt ABA BA 15 (Schlosspark, Kasernenweg) positiv beurteilt 
wurde. Uns wurde eine Bundesförderung von  
€ 30.025,00 in Aussicht gestellt. Der Förderungsvertrag wird in den wesentlichen 
Punkten zur Kenntnis gebracht. Eine Annahmeerklärung ist an die KPC als 
Abwicklungsstelle zu senden. 
Antrag des Bürgermeisters: Der Gemeinderat möge die Annahmeerklärung der 
Bundesmittel für die ABA BA 15 beschließen. 

Beschluss:  einstimmig 
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Sitzungsende: 20:55 Uhr 
 

 

 
Dieses Sitzungsprotokoll wurde in der Sitzung am   ...................................................... 
genehmigt*) - abgeändert*) - nicht genehmigt*). 

 
 
 
..............................................................        .......................................................... 
                Bürgermeister                                                                        Schriftführer 
 

 

 

 

......................................    .....................................    ....................................       ..................................... 
        Gemeinderat                     Gemeinderat                 Gemeinderat                      Gemeinderat    
 
* Nichtzutreffendes streichen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


